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erträglicht Schulkehrer haben will, etwas als gering-
sie Besoldung bestimmt werden, sonst werden wir
gerade in denjenigen Gegenden, die den Unterricht
am nothwendigsten haben, keine Schulen errichten
sehen, oder wie es bei der^Munijipalitâtsbesoldung in
einigen Gemeinden gegangen ist, die Lehrstellen werden
an den wenigst Federnden versteigert werden; also
muß etwas bestimmt werden, wenigsten's auch
Fr., oder was vielleicht noch besser ware, man kann
die Besoldung in Lebcnsmitteln bestimmen, wie es
unsre Constitution erheischt, damit die Schulmeister
tine in ihrem innern Werth gl. icher bleibende
Besoldung erhalten, welches er nun bestimmt vor-
schlagt. Zimmer mann beharret ebenfalls daraus,
daß über diese Besoldung etwas bestimmt werde
denn da das Gesez anzeigt, was die Schullchrer
leisten sollen, so muß es auch bestimmen, was sie

wenigstens beziehen sollen; um nun Rubbin und Akcr-
wann gänzlich zu beruhigen, tragt er darauf.an, statt
dieses j folgende beiden §§ zu bestimmen:

20 §. Die Besoldung der Schullehrer in dcnjcni-
gen Gemeinden, wo sich eine Urversammlung befindet,
kaun alljährlich nicht weniger als ic>o Franken oder
den Werth derselben betragen.

§. Da wo der Lokalitat wegen und zumal
in Bcrggegei-den solche Anfangsschulen auch bei wc-
nigern Burgern als zu einer Urversammlung nothwem
dig sind, erriwlcc werden müssen, soll die Besoldung
je nach der Arbeit und der Zahl der Kmdce von der
Gemeinde unter der Aufsicht der Vcrwaitungskammer
bestimmt werden.

Custor folgt diesem Antrag, welcher angenom-
men wird.

î 2i. Cartier kann diesen § nicht, annehmen,
weil verschiedene Gemeinten sind, die keine Gemcind-
guter haben, und wo also die Besoldung der Schul-
lshrer nur mit großer.Muhe erhalten werden konnte;
übcrdem ist durey em Gcscz erklärt, daß der Ueber-
schuß der Klostergürcr zum öffentlichen Unterricht ver-
wendet werde; wollen wir hingegen diese'Güter nicht
zur Besoldung des Anfangsunterrichts benutzen, so

würden sie also erst zu den hohem Distriktsschulen,
d. i. für die Jugend oer gebi dctern und Privileg!«
gewesenen Stande benuzt, und also dasjenige, was
zum Wohl des Ganzen verwendet werden sollte,
wiederum nur zur.Begünstigung Einzelner benuzt wer-
den; er fodcrt also, daß diese Unkosten aus den Klo-
stergulern bestriltcn werden. Schlu m pf stimmt wool
Carciers Grundsätzen bei, glaubt aber dieselben seyen

jczt noch nicht anwendbar, weil wir noch die Kloster-
geistlichen unterhalten müssen, und noch nicht wissen,
ob aus den Kiostcrgäecrn einst cm Ueberschuß für
den Staat entsteht; er federt also einsweilige Aiznah-
me des §. Custor ist ganz Schlumpss Meinung.
Zstmmermanu bemerkt, daß wir schon den Grund-
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sa; dieser Unkosieiibestreitung im ly § angenommen
haben, in welchem wir bestimmten, daß die Gemein-
den die Schullehrcr besolden soll, und da einsweilen
noch nicht an Cartiers Vorschlag zu denken ist, so
fodcrt er Annahme des §. Se er elan ist gleicher
Meinung, denn in dem gegenwartigen Angenblik be-
darf der Staat so sehr aller seiner Hilfsquellen zu
seiner Beschützung, daß wir demselben nichts entziehen
dürfen; zudem ist jezt noch der Vortheil der Nationa-
lisirung der Klostcrgütcr zu geringe, als daß man
ihnen schon so wichtige Ausgaben aufbürden konnte.
Der § wird unverändert angenommen.

K 22. Jomini findet, die Agenten seyen schon
hinlänglich beschäftigt und daher will er diese Anfia-
genbezichung den Munipalitaren jeder Gcmembe
überkragen.

Escher sagt: Die Agenten kennen den Vcrmö-
genszustand ihrer Gemeindscinwobner und haben.die
gröste Leichtigkeit, diese Auflage mit den übrigen Staats-
und Geineindsauflngen zu beziehen, denn da sie laut
dem Munizipalttätsgesez auch diese lcztcrn einziehen,
warum sollte für diese Grmcindsauflage ein andrer
Emziehcr stqtl haben? Ich sodcrc also einzig die Bc-
slinimnng, daß diese Auflage gleich den andern Gc-
meindsauflagcn eingezogen werde. Surer uuterstüzt
Eschcrn, dem auch An der werth folgt, nur will er
näher bestimmen, daß der gewöhnliche Gcmeindsein-
sicher auch diese Auflage beziehe. Zimmerman n
folgt diesem Antrag, weiche? angenommen wird.

(Die Fortsetzung folgt.)

Edi ktalcitativn.
In Folge distriktsgerichtkicher Weisung und init

Bewilligung des B. Präsid. Zahler zu Frutigcn, laßt
MargarcthaWäfler, gebohrne Zürchcrm, ihrem vor einem

Jahr in der Feldschlachl ans dem Tesscnbcrg veriohrcn
gegangenen Ehemann, Christian Wäfler von enneldtem

Innigen, von nun an, eine vercmtorische Ze r von
is Wochen und ü Tagen anberaumen, um sich em einem
der wöchentlichen Gerichtstagen, die auf alle Donnerstage
jeder Woche eintreffen vor gedachtem Distriktsgericht m
Frutigen im obern Landhaus persönlich zu stellen, oder

allfällig von scincin Da seyü sichere Nachricht einzusenden.

Erscheint er â keinem dieser ihme anberaumte-! Nichts-
tage und bleibt nncntdekt, so wird der ermc.dtcu Wittwe
Wäfler wann anders keine begründeten Oppositionen
einlangen) in ihrem Begehren, sich andcrwärtig vereh-

lichen zu können, entsprochen werden. Zu diesem Ende
wird jedermann ersucht, die diese Blätter lesen oder

sehen, und je von dein Vcrlohrnen etwas wissen oder

vernehmen wurden, demselben solches kund zu thun.
Geben in Frutigcn, den w April 17S9.

I o h. Zahler, Gcrichtschreibec-
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